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Ihre Rechtsanwältin berät Sie gerne: www.tiroler-rak.at

Der Unterschied
zwischen Recht haben
und Recht bekommen
ist Ihr Rechtsanwalt.

Die Miete ist laufend zu bezah-
len – doch die Wohnung macht 
Probleme. Schimmel im Schlaf-
zimmer, Baulärm oder ein Lift, 
der seit Wochen außer Betrieb 
ist. Viele Mieterinnen fragen 
sich: Muss ich wirklich weiter-
hin den vollen Mietzins zah-
len?

Grundsätzlich gilt: Wird die 
Wohnung schlechter nutzbar, 
kann der Mietzins geringer 
ausfallen. Entscheidend ist die 
„mittlere Brauchbarkeit“. Ihre 
Wohnung muss so nutzbar 
sein, wie Sie es üblicherweise 
erwarten dürfen.

Der Klassiker: Schimmel

Schimmel ist ein typischer Fall. 
Kleine Flecken im Abstellraum 
sind ärgerlich, rechtfertigen 
aber meist nur eine geringe 
Kürzung. Breitet sich der 
Schimmel jedoch im Wohn- 
oder Schlafbereich aus oder 
drohen gesundheitliche Prob-
leme, könnte die Miete deutlich 
reduziert werden.

Auch Lärm kann eine Miet-
minderung begründen. Dauer-
hafte Baustellen, laute Nach-
barn oder nächtliche Störun-

gen sind mehr als bloß lästig. 
Wichtig ist, dass der Lärm 
regelmäßig auftritt und deut-
lich über das hinausgeht, was 
in der Umgebung üblich ist. 

Gelegentliche Geräusche müs-
sen hingegen hingenommen 
werden.

Ein defekter Lift trifft be-
sonders Menschen in oberen 
Stockwerken. Fällt er nur kurz 
aus, ist dies meist hinzuneh-
men. Dauert der Ausfall jedoch 
Wochen, kann das tägliche 
Treppensteigen eine klare Ein-
schränkung sein – vor allem 
für ältere oder mobilitätsein-
geschränkte Personen.

Verhältnismäßigkeit

Wichtig ist: Die Höhe der Kür-
zung der Miete muss zur Be-
einträchtigung passen und 
richtet sich nach Grad und 
Dauer der Beeinträchtigung. 
Bei Schimmel sind 15 bis 50 
Prozent möglich, bei Lärmbe-
lästigung 15 bis 25 Prozent. Ein 
defekter Lift rechtfertigt je 
nach Stockwerk etwa 20 Pro-
zent Minderung. Wer zu viel 
einbehält, riskiert Rückstände.

Am Ende gilt: Jede Woh-
nung und jede Situation sind 
anders. Sprechen Sie im Zwei-
fel am besten mit einer Rechts-
anwältin oder einem Rechts-
anwalt.

Schimmel an der Wand, Dauerlärm oder ein defekter Lift: 
Rechtsanwalt Martin Fuith informiert darüber, wann Sie Ihre Miete 

rechtlich zulässig mindern dürfen.

Mögliche Mietzinsminderung 
bei Wohnungen

Der tpyische Streitfall ist Schimmelbildung: Drohen gesundheitliche Probleme, dann ist eine Mietzinsminderung in einem be-
stimmten Ausmaß gerechtfertigt. Foto: iStock

Was sind Betriebskosten?
Mario Kathrein: Der Begriff 
wird in der Praxis unscharf ver-
wendet. Betriebskosten sind die 
laufenden Kosten für den Be-
trieb des Hauses. Dazu gehören 
die Kosten für Wasser, Müll- und 
Kanalentsorgung, Schädlings-
bekämpfung, Rauchfangkeh-
rung, Beleuchtung allgemeiner 
Teile, Versicherungen für das 
Gebäude und Kosten für die 
Hausverwaltung sowie Haus-
betreuung (z. B. die Reinigung 
allgemeiner Flächen). 

Welche Posten dürfen als 
Betriebskosten verrechnet 
werden?
Kathrein: Im Mietrechtsgesetz 
(MRG) ist klar definiert, was 
darunter zu verstehen ist. Ist 
das MRG zur Gänze anwend-
bar, dürfen nur die eben er-
wähnten Betriebskostenposi-
tionen verrechnet werden.  

Gilt das für alle Mietobjekte?
Kathrein: Nein, vor allem bei 
nach 1945 errichten Eigentums-
wohnungen oder Ein- und 
Zweifamilienhäusern kommt 
das MRG diesbezüglich nicht 
zur Anwendung. Entscheidend 
ist, was im Mietvertrag (zuläs-
sig) vereinbart wurde. 

Was führt oft zu Abgren-
zungsproblemen?
Kathrein: Wichtig ist die Ab-
grenzung zu Reparaturen: Die 
Kosten für die Instandsetzung 
eines kaputten Lifts, die Sanie-
rung des Daches oder das Aus-
malen des Stiegenhauses sind 
keine Betriebskosten. Gibt es 
eine zentrale Versorgungsan-
lage für Wärme bzw. Warm-
wasser (Zentralheizung) oder 
Kälte, hat grundsätzlich eine 
verbrauchsabhängige Abrech-
nung zu erfolgen; eine pau-

schale Abrechnung ist regemä-
ßig unzulässig. 

Wie muss die Abrechnung 
im MRG aussehen und 
wann bekomme ich sie?
Kathrein: Vermieter:innen 
müssen die Abrechnung bis 
spätestens 30. Juni des Folge-
jahres erstellen. Die Abrech-
nung muss verständlich sowie 
nachvollziehbar sein und eine 
klare und geordnete Aufstel-
lung aller Ausgaben enthalten. 

Wie kann ich die Abrech-
nung und die Belege prüfen?
Kathrein: Sie haben das Recht, 
in alle Belege Einsicht zu neh-
men. Vergleichen Sie die Pos-
ten der Abrechnung mit den 
Rechnungen. Prüfen Sie, ob die 
verrechneten Leistungen tat-
sächlich erbracht wurden und 
ob die Kosten korrekt erfasst 
sind. Auf Ihr Verlangen und 
Ihre Kosten können Sie auch 
Kopien der Belege erstellen.

Jedes Jahr das Gleiche: die Betriebs­
kostenabrechnung. Rechtsanwalt Mario 

Kathrein klärt auf, welche Kosten verrechenbar 
sind und wie eine Überprüfung erfolgt.

Welche Betriebskosten 
dürfen verrechnet werden?

Wichtig bei der Verrechnung von Betriebskosten ist unter anderem die Abgren-
zung zu Reparaturen. Foto: iStock

„Grundsätzlich hat 
eine verbrauchsab-
hängige Abrechnung 
zu erfolgen.“
RA Mag. Mario Kathrein
kathrein@chg.at 
www.chg.at
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KOMMENTAR

E in Mietverhältnis kann 
schriftlich, mündlich 
oder durch Handlungen 

wie Schlüsselübergabe oder 
Zahlung der Miete zustande 
kommen. Außerdem sind be-
fristete Mietverträge nur 
gültig, wenn sie schriftlich ab-
geschlossen wurden. Vermie-
terinnen und Vermieter sind 
daher gut beraten, sich bei der 
Vertragserstellung juristisch 
beraten zu lassen. Auch für 
Mieterinnen und Mieter lohnt 
sich eine rechtliche Überprü-
fung: Vertragsklauseln, die 
nicht gesetzeskonform sind, 
können unter Umständen 
noch Jahre später ange-
fochten werden. Wer über-
nimmt die Reparaturkosten? 
Wie läuft die Kautionsrück-
zahlung ab? Was tun bei einer 
plötzlichen Mieterhöhung? 
Oder kann es zu einer Miet-
preisminderung kommen? 
Solche und weitere Fragen 
lassen sich mit einem profes-
sionellen Mietvertrag bereits 
im Vorfeld klären. Das schützt 
beide Seiten vor Missver-
ständnissen und spart Zeit, 
Geld und vor allem Ärger. Sie 
haben Fragen rund ums 
Mieten oder Vermieten? Die 
Tiroler Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte beraten 
Sie kompetent.

Sicher mit 
Mietvertrag

Rechtstipp
Mindern Sie die Miete nie 
unüberlegt oder nur nach Gefühl. 
Halten Sie Mängel mit Fotos, 
Protokollen oder Zeugen fest 
und informieren Sie den 
Vermieter schriftlich. Bei 
Unsicherheit schützt eine kurze 
Beratung durch eine Rechtsan­
wältin oder einen Rechtsanwalt 
vor teuren Fehlern.

Prüfen Sie die Vereinbarung im 
Mietvertrag: Ist diese unwirksam 
oder zu unbestimmt, dürfen unter 
Umständen überhaupt keine 
Betriebskosten weiterverrechnet 
werden. Bereits bezahlte Beträge 
können zurückgefordert werden. 

Infos unter
www.tiroler-rak.at oder  
office@tiroler-rak.at

„Entscheidend ist 
die ,mittlere Brauch-
barkeit‘. Ihre Woh-
nung muss so nutz-
bar sein, wie Sie es 
üblicherweise er-
warten dürfen.“
RA Mag. Martin Fuith, LL. M.
office@fuith.eu 
www.fuith.eu
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